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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Ausführungen zur Asylrelevanz auch nichtstaatlicher Verfolgung (die auf die "Staatlichkeit" von Verfolgung

bezugnehmende Wendung in dem Erkenntnis vom 3. Mai 2000, Zl. 99/01/0359, betraf dort den Wegfall einer zuvor -

nach diesem Erkenntnis - ausschließlich auf staatliche Behörden zurückgegangenen Verfolgung; das Erkenntnis hat in

der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Asylrelevanz nichtstaatlicher Verfolgung zu keinem Zeitpunkt

eine Rolle gespielt und steht auch nicht in Zusammenhang mit der - beispielsweisen - Hervorhebung des mangelnden

Schutzwillens des Staates in einigen Erkenntnissen des Senates 20; vgl. Rohrböck, JRP 2001, 122 in Fußnote 8).
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